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Postanschrift: Postfach 31 14, 38631 Goslar

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do und Fr  9 - 12 Uhr

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 

IBAN: DE38 2595 0130 0070 0017 06 BIC: NOLADE21HIK

Hausanschrift: Klubgartenstraße 6, 38640 Goslar

Donnerstag 14 - 17 Uhr und nach Vereinbarung

Nordd. Landesbank (Nord/LB) 

IBAN: DE15 2505 0000 0024 8025 30 BIC: NOLADE2HXXX

Telefon: 05321 76-0 | www.landkreis-goslar.de

Landkreis Goslar �  Postfach 31 14 �  38631 Goslar

                    
                    
Stadt Goslar
Postfach 34 52
38634 Goslar

Fachbereich Bauen und Umwelt

Ansprechpartner(in) / Zimmer 

Frau Höbig / 2049

Durchwahl/Fax 

05321 76-605

05321 7699-605

E-Mail

doreen.hoebig@landkreis-goslar.de

Aktenzeichen

6.0

Ihre Nachricht, Ihr Zeichen

3.1.3.4

Datum

14.12.2021

Bebauungsplan 153.4 Lilienthalstraße, 4. Änderung mit ÖBV
Äußerung gem. § 13a iVm § 4 Abs. 1 BauGB

Zu o. a. Planung äußere ich mich wie folgt:

Naturschutz

Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen gegen die Planung keine Bedenken, wenn die folgenden
Ergänzungen aufgenommen werden:

Ich bitte die textliche Festsetzung Nr. 3.1. um eine Pflanzliste mit folgenden Arten zu ergänzen: 

Pflanzliste:
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Traubeneiche (Quercus petraea) 
Stieleiche (Quercus robur)

Die Begrünung des Daches und der Außenwände wird grundsätzlich begrüßt. Ich empfehle die Ver-
wendung von standortheimischen Rankgewächsen für die Außenfassaden wie z.B. Efeu (Hedera 
helix) oder Jelängerjelieber/Garten-Geißblatt (Lonicera caprifolium). 

Hinweis: Bei der Grünfläche könnte es sich potentiell um mesophiles Grünland und somit um ein 
gesetzlich geschütztes Biotop gem. §30 BNatSchG handeln. Möglicherweise erfordert dies einen 
entsprechenden Ausgleich mit der Herstellung des gleichwertigen Biotops an anderer Stelle bei Zer-
störung. Ich bitte, dies im weiteren Verfahren zu prüfen bzw. zu berücksichtigen.

Sonstiges

Mit der Planung wird ein sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO festgesetzt. Ich bitte die Plan-
zeichenerklärung entsprechend anzupassen. Dort steht § 10 BauNVO.

Im Auftrag

gez
Doreen Höbig
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Bezirksstelle Braunschweig 
Fachgruppe 2 
Helene-Künne-Allee 5 
38122 Braunschweig 
Telefon: 0531 28997-0 
Telefax: 0531 28997-211 
 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen  !Helene-Künne-Allee 5  !38122 Braunschweig 
 

 

Stadt Goslar 
Fachdienst Stadtplanung 
Frau Broy 
Charley-Jacob-Straße 3 
38640 Goslar 

 

Internet: www.lwk-niedersachsen.de 

Bankverbindung 
IBAN: DE79 2805 0100 0001 9945 99 
SWIFT-BIC: SLZODE22XXX 
Steuernr.: 64/219/01445 
USt-ldNr.: DE245610284 
 
 
 

 
 

 

Ihr Zeichen Unser Zeichen Ansprechpartner I in Durchwahl E-Mail Datum 

3.1.3.4 86-2-GS-GS-
Std-Wei 

Steffen Weinhausen - 223 steffen.weinhausen@lwk-niedersachsen.de 10.12.2021 

 
Bebauungsplan Nr. 153.4 �Lilienthalstraße�, 4. Änderung mit ÖBV 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB und Umweltverbände 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Broy, 
 
nach Durchsicht der Unterlagen nehmen wir zu dem Vorhaben aus Sicht der von der Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen zu vertretenden öffentlichen und fachlichen Belange wie folgt 
Stellung: 
 
Gemäß dem Begründungstext ist es Ziel vorliegender Planung die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Erweiterungsabsichten des mittelständischen Unternehmens List im Stadtteil 
Jürgenohl zu schaffen. Das Plangebiet hat eine Größe von rd. 5,4 ha und ist im rechtskräftigen 
Bebauungsplan als Gewerbegebiet mit der Sondernutzung Großhandelslager ausgewiesen. Die 
Festsetzung als Gewerbegebiet wird mit vorliegender Planung aufgehoben und stattdessen ein 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lebensmittel Fachgroßhandel festgesetzt. 
 
Wir weisen darauf hin, dass im Plangebiet Emissionen, welche durch den unmittelbar südlich 
angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb verursacht werden, auftreten können und als ortsüblich 
hinzunehmen sind.  
 
Vor dem Hintergrund, dass der landwirtschaftliche Betrieb Birkenhof mit dem 
Großhandelsunternehmen List verbunden ist, können wir Bedenken zurückstellen und die Planung 
in der vorgelegten Form mittragen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Steffen Weinhausen 
Ländliche Entwicklung 

� 
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